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11.4 Beschäftigte in der IT-Systemtechnik 

Vorbemerkung
1Die IT-Systemtechnik umfasst unterschiedliche, abgrenzbare Teilgebiete, wie 
z. B. Betriebssysteme, Datenbanksoftware, Programmiersprachen, Hardware-
Konfigurationen, Datenübertragungsnetze. 2Dem Beschäftigten in der IT-
Systemtechnik obliegt auf mindestens einem Teilgebiet der Entwurf, die Aus-
wahl, Bereitstellung, Implementierung, Überwachung (Fehleranalyse und -
beseitigung), Optimierung oder Fortentwicklung der einzusetzenden bzw. ein-
gesetzten Hardware- oder Softwarekomponenten sowie die Beratung und Un-
terstützung. 

Entgeltgruppe 12 
Beschäftigte in der IT-Systemtechnik

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- bzw. ent-
sprechender Hochschulabschluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sonsti-
ge Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  
mit übergreifenden Kenntnissen auf den unterschiedlichen Teilgebieten der IT-
Systemtechnik,
deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1 dieses 
Unterabschnittes heraushebt, dass ihnen durch ausdrückliche Anordnung 
zusätzlich Leitungs- und Koordinierungstätigkeiten übertragen und mindestens 
drei Beschäftigte in der IT-Systemtechnik mindestens der Entgeltgruppe 10 
Fallgruppe 1 dieses Unterabschnitts ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4) 

Entgeltgruppe 11 
1. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik  

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- bzw. ent-
sprechender Hochschulabschluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sonsti-
ge Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 
deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1 dieses 
Unterabschnittes heraushebt, dass ihnen durch ausdrückliche Anordnung 
zusätzlich Leitungs- und Koordinierungstätigkeiten übertragen und mindestens 
drei Beschäftigte in der IT-Systemtechnik mindestens der Entgeltgruppe 10 
Fallgruppe 1 dieses Unterabschnitts ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 4) 
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2. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik
mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- bzw. ent-
sprechender Hochschulabschluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sonsti-
ge Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  
mit übergreifenden Kenntnissen auf den unterschiedlichen Teilgebieten der IT-
Systemtechnik,
deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1 dieses 
Unterabschnitts heraushebt, dass ihnen durch ausdrückliche Anordnung 
zusätzlich Leitungs- und Koordinierungstätigkeiten übertragen und mindestens 
drei Beschäftigte in der IT-Systemtechnik ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

3. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik 
mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- bzw. ent-
sprechender Hochschulabschluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sonsti-
ge Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 
mit übergreifenden Kenntnissen auf den unterschiedlichen Teilgebieten und 
vertieften Fachkenntnissen auf mindestens einem Teilgebiet der IT-System-
technik,
die Aufgaben mit einer hohen Funktionsvielfalt selbständig bearbeiten und de-
ren Tätigkeit sich durch die Größe des von ihnen auszufüllenden Gestaltungs-
spielraums aus der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 dieses Unterabschnitts he-
raushebt.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 5) 

Entgeltgruppe 10 
1. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik  

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- bzw. ent-
sprechender Hochschulabschluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sonsti-
ge Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  
die Aufgaben mit einer hohen Funktionsvielfalt selbständig bearbeiten und de-
ren Tätigkeit sich durch die Größe des von ihnen auszufüllenden Gestaltungs-
spielraums aus der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 dieses Unterabschnitts he-
raushebt.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 
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2. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik 
mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- bzw. ent-
sprechender Hochschulabschluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sonsti-
ge Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 
mit übergreifenden Kenntnissen auf den unterschiedlichen Teilgebieten und 
vertieften Fachkenntnissen auf mindestens einem Teilgebiet der IT-System-
technik,
die Aufgaben mit einer hohen Funktionsvielfalt selbständig bearbeiten. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 5) 

3. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik 
mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- bzw. ent-
sprechender Hochschulabschluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sonsti-
ge Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  
mit übergreifenden Kenntnissen auf den unterschiedlichen Teilgebieten und 
vertieften Fachkenntnissen auf mindestens einem Teilgebiet der IT-System-
technik,
die Aufgaben mit wenig differenzierten Funktionen selbständig bearbeiten und 
deren Tätigkeit sich durch die Größe des von ihnen auszufüllenden Gestal-
tungsspielraums aus der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 3 dieses Unterabschnitts 
heraushebt. 
(Hierzu Protokollerklärung Nrn. 2 und 5) 

Entgeltgruppe 9 
1. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik 

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- bzw. ent-
sprechender Hochschulabschluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sonsti-
ge Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  
die Aufgaben mit einer hohen Funktionsvielfalt selbständig bearbeiten. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

2. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik 
mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- bzw. ent-
sprechender Hochschulabschluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sonsti-
ge Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 
die Aufgaben mit wenig differenzierten Funktionen selbständig bearbeiten und 
deren Tätigkeit sich durch die Größe des von ihnen auszufüllenden Gestal-
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tungsspielraums aus der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 4 dieses Unterabschnitts 
heraushebt. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

3. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik 
mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- bzw. ent-
sprechender Hochschulabschluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sonsti-
ge Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  
mit übergreifenden Kenntnissen auf den unterschiedlichen Teilgebieten und 
vertieften Fachkenntnissen auf mindestens einem Teilgebiet der IT-System-
technik,
die Aufgaben mit wenig differenzierten Funktionen selbständig bearbeiten. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 

4. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik 
mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- bzw. ent-
sprechender Hochschulabschluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sonsti-
ge Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  
die Aufgaben mit wenig differenzierten Funktionen selbständig bearbeiten.  
(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stu-
fen 5 und 6) 

5. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik 
mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- bzw. ent-
sprechender Hochschulabschluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sonsti-
ge Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  
soweit nicht anderweitig eingruppiert. 
(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stu-
fen 5 und 6) 

Protokollerklärungen:
Nr. 1 Aufgaben in der IT-Systemtechnik haben eine hohe Funktionsvielfalt, wenn 

a) bei Software-Aufgaben 
die System- oder Betriebssoftware viele Funktionen erfüllt, z. B. Sicher-
stellung der Revisionsfähigkeit, Zugriffsoptimierung bei komplexen Sys-
temen, Datensicherheit (Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit, Au-
thentizität), Rechteverwaltung, Herstellung der Transparenz oder 
Durchführung von Monitoring, 
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b) bei Hardware-Aufgaben
die Server- und Betriebssysteme eine hohe Komplexität aufweisen. 

Nr. 2 1Ein großer Gestaltungsspielraum ist beim Entwurf, bei der Auswahl oder bei 
der Optimierung und Fortentwicklung von Systemsoftware und/oder Hard-
ware-Konfigurationen gegeben. 2Er kann bei entsprechender Komplexität 
auch bei der Datenbankverwaltung, bei der Pflege, Anwendung oder Weiter-
entwicklung von Systemhilfen, bei der Verwaltung von Netzwerken oder bei 
der Gestaltung von Arbeitsabläufen bestehen. 

Nr. 3 Erforderlich ist, dass die Beschäftigten übergreifende Kenntnisse auf den un-
terschiedlichen Teilgebieten der IT-Systemtechnik erworben und diese Kennt-
nisse in der Leitungs- und Koordinierungstätigkeit zur Gewährleistung des Ge-
samtzusammenhangs der systemtechnischen Fragestellungen anzuwenden 
haben.

Nr. 4 Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung ist 
vergleichbar die Entgeltgruppe 10 der Besoldungsgruppe A 11. 

Nr. 5 Erforderlich ist, dass die Beschäftigten übergreifende Kenntnisse auf den un-
terschiedlichen Teilgebieten und vertiefte Fachkenntnisse auf mindestens ei-
nem Teilgebiet der IT-Systemtechnik erworben und diese Kenntnisse unter 
Berücksichtigung des Gesamtzusammenhangs der systemtechnischen Frage-
stellungen anzuwenden haben. 


